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Vorwort

Ein Religionsunterricht für alle – diese Formel hört sich 
nach Provokation an. Und das gilt in durchaus unter-
schiedliche Richtungen: Denn während für die einen jede 
Stärkung des religiösen Feldes aus der Zeit gefallen 
scheint, ist es für andere eine bedrohliche Entwicklung, 
wenn religiöse Verschiedenheit vergemeinschaftet und 
dadurch eingeebnet wird. Von diesen Grundhaltungen 
aus mutet ein gemeinsamer, interreligiöser Religions-
unterricht jeweils als absurdes Programm an. Doch ist 
dieser „Religionsunterricht für alle“ zunächst einmal 
nicht ein Schlachtruf, sondern als sogenannter „RUfa“ 
eine eingeübte Praxis des Hamburger Verfassungsstaats 
seit den 1960er Jahren. Die Bestimmung des Grundgeset-
zes, die vom Religionsunterricht in allen öffentlichen 
Schulen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der 
Religionsgemeinschaften spricht (Art.  7 Abs.  3 GG), wird 
hier seit jeher in einem Kombinationsmodell verwirklicht, 
in dem der Staat, die evangelische Landeskirche und ein 
Kreis weiterer Reli gionsgemeinschaften zusammenwir-
ken, mit dem ausdrücklichen Ziel, das Fach Religion auch 
in einer religiös pluralistischen Gesellschaft gemeinsam 
im Klassenverband zu unterrichten – und dabei gleich-
wohl nicht allgemeine Religionskunde, sondern eben 
konfessionell verantworteten Religionsunterricht zu be-
treiben. 
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Ein solches Unterfangen muss in seiner Grundspan-
nung ambivalente Reaktionen hervorrufen – und hat dies 
auch schon in der Vergangenheit getan: Die katholische 
Kirche hat sich dem Modell entzogen und lange auf privat 
betriebene Schulen gesetzt; die Stellungnahmen aus der 
Staatsrechtslehre spiegeln weitgehend Ablehnung oder 
bestenfalls schmerzvolle Duldung. Auf der anderen Seite 
ist zu verzeichnen, dass der „RUfa“ praktisch funktio-
niert und von Eltern wie Schülern quer durch alle Be-
kenntnisse und Überzeugungen angenommen wird, je-
denfalls kaum mit Abmeldungen zu kämpfen hat.

Im Folgenden wird als Diskussionsbeitrag das Orien-
tierungsgutachten veröffentlicht, das ich 2017 im Auftrag 
der Evangelischen Nordkirche zu den verfassungsrechtli-
chen Vorgaben für eine Weiterentwicklung des Hambur-
ger Modells erstattet habe. Bei dieser Weiterentwicklung 
geht es darum, ob die bisher bestehende „evangelische 
Verantwortung“ für den Gesamtunterricht durch eine 
förmliche und grundsätzlich gleichberechtigte Einbin-
dung aller beteiligter Religionsgemeinschaften ersetzt 
wird; den unmittelbaren Anlass dazu bildeten nicht zu-
letzt entsprechende vertragliche Vereinbarungen der Frei-
en und Hansestadt Hamburg mit islamischen Verbänden 
im Jahr 2012.

Das Gespräch zwischen Staat und Kirche, innerhalb 
der Kirche und zwischen den beteiligten Religionsge-
meinschaften und der Stadtgesellschaft ist nicht abge-
schlossen. Der Text soll in der hier vorgelegten Form zu-
nächst für diese konkreten Debatten dienlich sein. Es 
gehört allerdings nicht allzuviel Phantasie dazu, den Mo-
dellcharakter der Hamburger Diskussion zu realisieren. 
Denn auch in den anderen Bundesländern sind die religi-
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onssoziologischen Voraussetzungen für die überkomme-
ne Organisation des Religionsunterrichts, bei dem die 
Schülerschaft zunächst in mehrere, jeweils hinreichend 
große und stabile Kohorten unterschiedlicher Konfession 
und Religion unterteilt wird, auf mittlere Sicht vielfach in 
Auflösung begriffen.

Insoweit gilt eine allgemeine religionsverfassungsrecht-
liche Vermutung: Will man sich in der Verteidigung des 
„Religion Matters“ nicht zu Tode siegen, muss das innere 
Proprium einschlägiger Gewährleistungen neu konturiert 
(nicht: aufgegeben) werden – weiter und wieder auch reli-
gionspolitisch erklärbar und anschlussfähig formuliert. 
Deswegen kann die Auseinandersetzung um den Religi-
onsunterricht für alle auch nicht isoliert verhandelt wer-
den. Denn wie unter einem Brennglas verdichten sich hier 
die Fragen, die für das Religionsverfassungsrecht unserer 
Tage zu stellen sind. Mit einer zusätzlichen Einführung, 
die diesen Kontext deutlich machen will, beginnt der 
Band. Schließlich werden relevante Grunddokumente in 
einem Abschlussteil zusammengeführt.  

Die Leitung der Nordkirche und insbesondere Herr 
Hans-Ulrich Keßler vom Pädagogisch-Theologischen In-
stitut der Nordkirche ermöglichen die Veröffentlichung 
des Textes, wofür ich herzlich danken möchte. Auf Seiten 
der Freien und Hansestadt Hamburg stand Jochen Bauer 
aus der Behörde für Schule und Berufsbildung in hilfrei-
cher Weise als Gesprächspartner zur Verfügung. Der Ex-
zellenzcluster „Religion und Politik“ an der WWU 
Münster schafft seit etlichen Jahren günstige Bedingun-
gen, das Gespräch und das Nachdenken über Fragen der 
Religion zu vertiefen und zu erneuern; mein Team am 
Kommunalwissenschaftlichen Institut (KWI) unterstütz-
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te die Herstellung der vorliegenden Druckfassung. Frau 
Daniela Taudt schließlich danke ich dafür, dass ein geeig-
netes Format für diesen Beitrag gefunden werden konnte 
und sich der Verlag Mohr Siebeck so erneut als Forum des 
Religionsverfassungsrechts bewährt.

Hinnerk Wißmann
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A. Einführung:  
Zur Lage des Religionsverfassungsrechts

I. Pluralismus als Herausforderung

Der Faktor Religion ist endgültig zurück. Allgemeine 
Medien, Verwaltungen, Gerichte, sogar Gesetzgeber han-
tieren mit religiösen Fragen und spiegeln damit gesell-
schaftliche Anfragen, Vorverständnisse und Nöte. Wo 
interdisziplinäre Wissenschaftsverbünde die Wirkkräfte 
des Religiösen ergründen, stellen sie unterschiedliche 
Großtrends fest: Insbesondere ist – erstens – das Modell 
der doppelten Volkskirche in Deutschland in den letzten 
fünf Dekaden unter starken Druck geraten. Die früher 
selbstverständliche Identität von Bevölkerung und Chris-
tentum hat gegen die Kräfte der Individualisierung nicht 
standgehalten und erodiert unter den Bedingungen der 
konfessionellen Parität auch nochmals schneller und stär-
ker als in vielen europäischen Nachbarländern. Zugleich 
ist – zweitens – diese Individualisierung eine Hauptan-
triebskraft für die bescheidene, aber wahrnehmbare Er-
neuerung christlicher Glaubensvielfalt, innerhalb wie vor 
allem außerhalb gewohnter amtskirchlicher Institutio-
nen. Quer zu dieser innerchristlichen Entwicklung liegt 
– drittens – die (Re-)Etablierung anderer Religionen als 
relevantem Faktor. Neben der bewundernswerten Rück-
kehr des jüdischen Lebens ist hier vor allem relevant: Der 
Islam lässt sich in Gegenwart und Zukunft nicht mehr als 
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Außenseiterbewegung handhaben, seit Deutschland ab 
den 1960er Jahren ein Einwanderungsland insbesondere 
für Muslime geworden ist.1

Das Religionsverfassungsrecht befasst sich mit dieser 
Heterogenität aus einer eigentümlichen Position heraus. 
Die maßgeblichen Verfassungsbestimmungen stammen 
ganz überwiegend aus dem Jahr 1919. Sie geben bis heute 
die Kompromisse der Weimarer Nationalversammlung 
wieder, die in einem erneuten Kompromiss des Parlamen-
tarischen Rates 1949 sogar der Form nach als überkomme-
nes Recht in Art.  140 GG aufgenommen wurden („Wei-
marer Kirchenartikel“); allein die Religionsfreiheit wurde 
in Art.  4 GG in den neu geschaffenen ersten Teil der Ver-
fassung umgestellt, hinzu kommen ebenfalls traditionelle 
Bestimmungen zum Schulrecht in Art.  7 GG. Der parla-
mentarische Gesetzgeber hat dann nicht nur diese Grund-
normen bis heute textlich unverändert gelassen, sondern 
sich in den folgenden Jahrzehnten in Bund und Land der 
Regelung des Religionsrechts weitgehend verweigert: An-
ders als dies für sonst praktisch alle Felder sozialer Gestal-
tung zu beobachten ist, scheut die Politik hier program-
matische Maßnahmen.2 Die Grundlinien für die heutige 
Praxis des religionsfreundlichen, weltanschaulich neutra-

1 Breite Darstellung und Klassifizierung der religionssoziologi-
schen Entwicklungen bei Pollack/Rosta, Religion in der Moderne, 
2015, dort zu Deutschland S.  98 ff.; zur sozialen Praxis der Kirchen-
mitgliedschaft am Beispiel der evangelischen Kirche (5. Kirchenmit-
gliedschaftsuntersuchung) Rat der EKD, Engagement und Indiffe-
renz, 2014, abrufbar unter www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/ekd_v_
kmu2014.pdf. Vgl. auch bereits Waldhoff, Gutachten D zum 68. DJT 
2010, D 13 ff.

2 Übersicht über die einschlägigen Fragestellungen bei Gerster/
van Melis/Willems (Hrsg.), Religionspolitik heute, 2018.
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len Staats des Grundgesetzes sind daher ganz wesentlich 
durch Leitlinien der Rechtsprechung, insbesondere des 
Bundesverfassungsgerichts, befestigt worden. Dabei hat 
sich in vielfältigem Wechselspiel mit der Verwaltungspra-
xis der Bundesländer, die zunächst durchaus unterschied-
liche Traditionen wie auch unterschiedliche religions-
soziologische Gegebenheiten als Ausgangspunkt hatten, 
insgesamt eine starke Unitarisierung des praktischen Re-
ligionsrechts ergeben, die oft durch das Stichwort der 
„Vergrundrechtlichung“ gekennzeichnet wird.3 Anderer-
seits behauptet das Religionsverfassungsrechts gegenüber 
den sonst äußerst wirksamen Angleichungsprozessen 
durch das Recht der EU bisher in bemerkenswerter Weise 
seine nationalstaatliche Identität und Unterscheidbarkeit; 
(eine) Grundlage dafür ist Art.  17 AEUV. Auch der Schutz 
der Europäischen Menschenrechtskonvention beachtet 
die unterschiedlichen europäischen Traditionspfade im 
Bereich der Religion zwischen Laizität und Staatskir-
chentum in ganz besonderem Umfang.4

Die gegenwärtigen Debatten werden durch zwei unter-
schiedliche Grundperspektiven geprägt.5 Die erste kann 
als optimistisches Modell bezeichnet werden: Es geht da-

3 Zuletzt Heinig, Prekäre Ordnungen, 2018, S.  66, m. w. N.
4 Zur internationalrechtlichen Lage des Religionsverfassungs-

rechts im Überblick Unruh, Religionsverfassungsrecht, 4.  Aufl. 
2018, Rn.  573 ff.; unter dem Aspekt der religiösen Pluralität umfas-
send Walter, Religionsverfassungsrecht, 2006, insb. S.  204 ff., 302 ff.; 
insb. in Hinblick auf die europäische Lage Mückl, Europäisierung 
des Staatskirchenrechts, 2005, v. a. S.  75 ff.

5 Vgl. aktuell für pointierte Gesamtbetrachtungen unter Ein-
schluss der Entwicklungsgeschichte und der rechtlichen Rahmen-
bedingungen Heinig, Prekäre Ordnungen, 2018, S.  58 ff.; Dreier, 
Staat ohne Gott, 2018, S.  63 ff.; Unruh, Reformation – Staat – Religi-
on, 2017, S.  195 ff.
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von aus, dass auch (oder gerade) unter den Bedingungen 
des Pluralismus das Religionsverfassungsrecht ganz bei 
sich selbst bleibt. Die Vermutung für die Freiheit, das Ver-
trauen in die Freiheit und auch das Vertrauen in die Religi-
on als positiver Faktor für das Gemeinwesen müssen sich 
nach dieser Lesart auch dann bewähren dürfen, wenn ihre 
historische Basis weitgehend homogener Grundüberzeu-
gungen entfallen ist. Die zutreffende Einsicht, dass weite 
Teile des Religionsverfassungsrechts in Deutschland zu-
nächst zugunsten der christlichen Volkskirchen entfaltet 
wurden (und der gleiche Schutz für den damaligen Außen-
seiter eher gedanklich als praktisch mitgezogen wurde),6 
spricht in dieser Lesart intuitiv gerade für die Fortführung 
des freiheitlichen Konzeptes. Denn der Grundrechtsge-
brauch soll ja gerade nicht zur Akkumulation von ohnehin 
vorhandener (Kirchen-)Macht beitragen, sondern sich 
auch dort einlösen lassen, wo dies gesellschaftlich nicht 
ohnehin weitgehend konsentiert ist oder war.

Dieser optimistischen Perspektive wird naheliegender-
weise vorgeworfen, sie agiere naiv, eben weil sie die histo-
rischen und soziologischen Grundlagen der Freiheitsdog-
matik (bzw. deren Wegfall) nicht hinreichend berücksich-
tige. Ein konstruktiv-pessimistisches Modell nimmt 
daher den Pluralismus zwar (überwiegend) als legitimen 
Freiheitserfolg, zieht daraus aber den Schluss, dass nun-
mehr eine neue Lage eingetreten sei, in der die frühere 
Umfänglichkeit des Freiheitsschutzes und der Kooperati-
on zwischen Religion und Staat nicht mehr durchzuhalten 
sei;7 hieraus resultieren vielfältige Einzelforderungen von 

6 Siehe dazu unten A. II. 1, S.  6 ff.
7 Mit unterschiedlichen Vorverständnissen etwa Willems, Religi-

onspolitik, in: Gerster/van Melis/Willems (Hrsg.), Religionspolitik 
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der Begrenzung des individuellen Grundrechtsschutzes 
bis hin zu einer kritischen Dekonstruktion der Koopera-
tionsbeziehungen zwischen Staat und Religionsgemein-
schaften.8 Gelegentlich wird dann auch der Vorschlag ge-
macht, die Rechte der Religionsgemeinschaften nach ihrer 
Nähe zum Gemeinwesen zu hierarchisieren.9 Dabei ist 
etlichen Beiträgen anzumerken, dass sie entweder den Is-
lam am Maßstab der christlichen Kirche vermessen und 
dann als Problem ansehen – oder von der anderen Seite aus 
kommend allgemeine Vorbehalte gegen „Religionprivile-
gien“ nun in neuem Gewande einführen. 

Nicht ernsthaft zu bestreiten ist – so oder so –, dass der 
religiöse Pluralismus unserer Tage, das Absinken der 
Volkskirchen wie der Aufstieg neuer Religionsmächte, für 
das Religionsverfassungsrecht eine herausforderungsvolle 
Lage geschaffen hat. Nicht nur die Gesellschaft und die 
allgemeine Politik, sondern auch das Rechtssystem müs-
sen sich mit neuen Unterscheidungen beschäftigen, um 
die Zukunft zu gewinnen. 

heute, 2018, S.  38 ff., der eine „religiös-christlich-großkirchliche 
Schlagseite“ (S.  45) konstatiert; Ladeur/Augsberg, Toleranz – Religi-
on – Politik, 2007, S.  72 ff., die davon ausgehen, es bestünde gerade 
eine zu große und unkritische Öffnung des Religionsverfassungs-
rechts für den Islam.

8 Überblick über die entsprechenden Ansätze bei Unruh, Religi-
onsverfassungsrecht, 4.  Aufl. 2018, Rn.  97 ff.

9 Vom Gedanken der Zweckbindung des institutionellen Staats-
kirchenrechts aus Uhle, Die Integration des Islam in das Staatskir-
chenrecht der Gegenwart, in: Heinig/Walter (Hrsg.), Staatskirchen-
recht oder Religionsverfassungsrecht?, 2007, S.  299 (316 ff.); im Er-
gebnis ähnlich Ladeur/Augsberg, Toleranz – Religion – Politik, 
2007, S.  129 ff. Allgemeiner zu der unterschiedlichen Nähe religiöser 
Lehren zum Verfassungsstaat Kirchhof, Essener Gespräche 39 
(2005), S.  105 (114 ff.).
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II. Grundlinien des Religionsverfassungsrechts  
in der Gegenwart

Um konkrete Fragen wie die innere und äußere Gestalt 
des Religionsunterrichts angemessen zu erfassen, ist eine 
Verortung im Gesamtsystem des Religionsverfassungs-
rechts unabdingbar, wie es für den deutschen Verfas-
sungsstaat in Geltung ist. Hierfür lassen sich im Folgen-
den in einem kurzen Abriss zunächst wichtige Grundlini-
en nachziehen. Das Grundgesetz nimmt eine doppelte 
Bestimmung des Faktors Religion vor: Zum einen wird 
die Religionsfreiheit als individuelles und kollektives 
Recht in einem umfassenden Sinne gewährleistet. Zum 
anderen ist dem Gemeinwesen eine grundsätzlich neutra-
le Position zur Religion seiner Bürger zugewiesen; der 
Staat ist weltanschaulich neutral.10 Auf dieser Grundlage 
entfaltet sich das Religionsverfassungsrecht in seinen Ein-
zelbereichen, von hier aus lassen sich auch die gegenwärti-
gen Herausforderungen einordnen.

1. Der Schutz der Religionsfreiheit

Der Schutz der Religionsfreiheit nach Art.  4 Abs.  1 und 2 
GG (sowie den entsprechenden Bestimmungen des Lan-
desverfassungsrechts und der Europäischen Menschen-
rechtskonvention) ist auf die Einheit von Glauben, Beken-

10 Zum engen Zusammenhang dieser beiden Grundkoordinaten 
BVerfGE 19, 206 (216) – Kirchenbausteuer (1965); BVerfGE 24, 236 
(246) – Aktion Rumpelkammer (1968); Unruh, Religionsverfas-
sungsrecht, 3.  Aufl. 2015, Rn.  90; Wißmann, Föderales Religions-
verfassungsrecht, in: Härtel (Hrsg.), Handbuch Föderalismus, 2012, 
§  60, Rn.  5 ff.
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nen und Lebensführung ausgelegt.11 Das Grundrecht auf 
Religionsfreiheit gewährleistet nach der ständigen Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts, sein Leben 
umfassend nach religiösen Überzeugungen auszurich-
ten,12 als „einheitliches Grundrecht“ werden dazu Glau-
be, Bekenntnis und Religionsausübung verklammert.13 
Dieses Verständnis erzeugt ein Parallelrecht zur allgemei-
nen Handlungsfreiheit, das aufgrund seiner besonderen 
Dignität geeignet ist, die sonstigen allgemeinen Grenzen 
der persönlichen Freiheit hinauszuschieben. Denn auch 
dort, wo Rechte anderer berührt werden, muss die Reli-
gionsfreiheit nicht schon zurückweichen. Als vorbehalt-
los geschütztes Grundrecht genießt sie einen besonderen 
Schutzstatus, jede Einschränkung bedarf verfassungs-
rechtlicher, materieller Gegengründe.14

11 Zur historischen Entwicklung nach 1945 Link, Kirchliche 
Rechtsgeschichte, 3.  Aufl. 2017, §§  31, 33; Walter, Religionsverfas-
sungsrecht, 2006, S.  187 ff.; eine entscheidende Weichenstellung lag 
dabei in der These, dass die Bestimmungen des Art.  140 GG nicht 
notwendig denselben Inhalt hätten wie unter der Weimarer Reichs-
verfassung, vgl. Smend, ZevKR 1 (1951), S.  4 (4); zur Gewährleistung 
der Religionsfreiheit im internationalen Mehrebenensystem etwa 
Classen, Religionsrecht, 2.  Aufl. 2015, Rn.  140 ff.; Unruh, Religions-
verfassungsrecht, 2015, Rn.  586 ff.; zur föderalen Gestaltung Wiß
mann, Föderales Religionsverfassungsrecht, 2012, Rn.  18 ff.

12 BVerfGE 24, 236 (246) – Aktion Rumpelkammer (1968); BVerf-
GE 32, 98 (106) – Gesundbeter (1971) – ständige Rechtsprechung. 
Zunächst deutlich enger BVerfGE 12, 1 (4 f.) – Glaubensabwerbung 
(1960).

13 BVerfGE 137, 273 (309) – Loyalitätspflicht II (2014) – ständige 
Rechtsprechung.

14 BVerfGE 32, 98 (107 f.) – Gesundbeter (1971); BVerfGE 93, 1 
(21) – Kruzifix (1995); zur Aufgabe des Gesetzgebers BVerfGE 138, 
296 (333) – Kopftuch II (2015).
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Diese umfassende Gewährleistung ist auf der einen Sei-
te eine konsequente Entfaltung des inneren Gehalts der 
Religionsfreiheit, die als eine Urmutter der Freiheitsrech-
te die gesamte Neuzeit und Moderne beschäftigt hat. Al-
lerdings ist festzuhalten, dass der programmatische An-
spruch der Religionsfreiheit niemals zuvor in solch um-
fassender Weise auch praktisch gewährleistet worden ist. 
Maßgeblich war dafür zunächst die historische Situation 
nach 1945, in der die innere Verbindung von freiheitli
chem (westlichen) Verfassungsstaat und Christentum zu-
nächst als wiederzuentdeckende Normalität unterstellt 
und gegen die antireligiöse Totalität des Staates in Stellung 
gebracht wurde.15 In konkreten Streitfällen war dann al-
lerdings nicht in erster Linie ein konzeptionelles Groß-
programm wirksam, sondern die juridifizierte Entfaltung 
des Grundrechtsdenkens, für die insbesondere das Bun-
desverfassungsgericht einstand.16 

Neben den rein individuellen Freiheitsbetätigungen 
wurde insbesondere die kollektive Dimension, also das 

15 Aktuelle Einordnung bei Großbölting, Abendland, Rechristia-
nisierung und hinkende Trennung, in: Gerster/van Melis/Willems 
(Hrsg.), Religionspolitik, 2018, S.  73 ff.; Heinig, Prekäre Ordnun-
gen, 2018, S.  50 ff.

16 Dem entspricht, dass für die markanten Inhalte des Grund-
rechts auf Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts verwie-
sen werden kann. Die Staatsrechtslehre hat diese Entwicklung z. T. 
vorbereitet, v. a. aber überwiegend zustimmend begleitet, dazu für 
die Phase bis 1990 Stolleis, Geschichte des öffentlichen Recht, Bd.  4, 
2012, S.  337 ff., insb. S.  341 ff. Ein zweiter wichtiger Pfad sind die re-
ligionsverfassungsrechtlichen Verträge; aus frühmodernen Anfän-
gen haben sie sich zu einer elementaren Gestaltungsgröße der reli-
gionsrechtlichen Angelegenheiten entwickelt, vgl. im Überblick 
Unruh, Religionsverfassungsrecht, 4.  Aufl. 2018, Rn.  328 ff., insb. 
Rn.  335 ff.
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Recht der Religionsgemeinschaften (statt der Religions-
angehörigen) grundrechtlich rekonstruiert;17 hinzu 
kommt eine extensive Auslegung des Selbstbestimmungs-
rechts der Religionsgemeinschaften, Art.  140 GG i. V. m. 
Art.  137 Abs.  3 WRV.18 Diese Eigenrechte der Religions-
gemeinschaften entfalten ihre volle Wirksamkeit bis in die 
Gegenwart insbesondere durch die institutionelle Zusam-
menarbeit zwischen Staat und Kirchen. Hier wurde vor 
allem durch den Ausbau des Sozialstaats seit den 1960er 
Jahren eine neue Kooperationswirklichkeit geschaffen: 
Krankenversorgung, öffentliche Kindererziehung, Ju-
gendhilfe, Pflegeleistungen sind zunehmend gesetzlich 
garantiert, werden aber nicht durch den Staat, sondern 
weithin durch die „freien Träger“ ausgeführt.19 Die öf-
fentliche Rolle der Volkskirchen wurde dabei in eine neue 
Stellung gebracht, die weder durch ein Über-Unter-Ord-
nungsverhältnis noch durch schlichtes Nebeneinander 
von Staat und Religion hinreichend charakterisiert ist. 
Religionsfreiheit wurde so in Deutschland in vielfacher 
Weise auch die Freiheit gesellschaftlich anerkannter, 
mächtiger Sozialverbände.20

17 Seit BVerfGE 19, 129 (LS.  2, 132) – Umsatzsteuer (1965), zuletzt 
zur Abgrenzung von anderen Aktivitäten BVerfGE 143, 161 (205) – 
Stiller Feiertag (2016). Speziell zur Frage privatrechtlicher Organi-
sationsformen BVerfGE 83, 341 (353 ff.) – Bahai (1991).

18 BVerfGE 46, 73 (85 ff.) – Goch (1977); BVerfGE 70, 138 (162 ff.) 
– Loyalitätspflicht I (1985); BVerfGE 137, 273 (309) – Loyalitäts-
pflicht II (2014).

19 Konzentrierter Blick auf die Entwicklungsgeschichte bei 
 Sachße, Diakonie und Wohlfahrtsstaat, in: Moos (Hrsg.), Diakoni-
sche Kultur, 2018, S.  40 ff.

20 Es ist bezeichnend, dass die Streitfragen zur Reichweite des 
oben genannten Selbstbestimmungsrechts regelmäßig gerade im Be-
reich selbständiger Träger der Diakonie und Caritas ausgetragen 
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Allerdings muss hinzugefügt werden, dass von allem 
Anfang an und ohne jeden Zweifel auch die Freiheit des 
religiösen Außenseiters gleichberechtigt geschützt wurde. 
In einer langen Reihe von Entscheidungen hat das Bun-
desverfassungsgericht auch die Rechte des religiösen 
Querulanten, des Andersgläubigen, des Abständigen ge-
schützt.21 Richtig ist freilich auch, dass diese prinzipiell 
gehaltene Gleichrangigkeit zu einer Zeit entwickelt wur-
de, in der es nicht um das tatsächliche Aufeinanderprallen 
starker Wirkmächte ging. Nur deshalb konnte das Kunst-
stück gelingen, die Freiheit der vielen und die Freiheit der 
wenigen gleichzeitig zu etablieren.  Diese Gleichzeitigkeit 
prägte das Religionsverfassungsrecht der Bundesrepublik 
und ließ es zu einem internationalen Modell werden; ob 
sich es sich bei einer flächigen Inanspruchnahme durch-
halten lässt, gehört zu den Herausforderungen in Gegen-
wart und Zukunft.22

2. Weltanschauliche Neutralität

Das Gegenstück und gleichzeitig Fundament dieser frei-
heitsrechtlichen Konzeption war von Anfang an die welt
anschauliche Neutralität des Gemeinwesens.23 Von der re-

wurden. Zur institutionellen Verbindung zwischen Religionsge-
meinschaft und sonstigen Akteuren, die sich auf die Religionsfrei-
heit berufen BVerfGE 24, 236 (LS.  1, 246 f.) – Aktion Rumpelkam-
mer (1968); BVerfGE 46, 73 (85 ff.) – Goch (1977); BVerfGE 70, 138 
(163 ff.) – Loyalitätspflicht I (1985); BVerfGE 137, 273 (275 ff.) –  
Loyalitätspflicht II (2014).

21 Ausdrücklich bereits BVerfGE 33, 23 (29) – Eid (1972); vgl. 
etwa auch BVerfGE 108, 282 (298 f.) – Kopftuch I (2003).

22 Siehe A. II. 4, S.  15 ff.
23 Vgl. nur BVerfGE 18, 385 (386) – Teilung einer Kirchengemein-

de (1965); BVerfGE 19, 206 (216) – Kirchenbausteuer (1965); BVerf-
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